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Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

KStG 1988 §8 Abs1;

Rechtssatz

Für die Frage, ob eine Vermögenszuwendung durch die Stellung als Gesellschafter veranlasst ist, kommt es maßgeblich

darauf an, ob sie auch einander fremd gegenüberstehende Personen gesetzt hätten (Hinweis E 26. Mai 1998,

94/14/0042).
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